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11. Planzeichen ergänzend zur Planzeichenverordnung 

   Abbruch vorhandener Gebäude 

   umzuverlegende/ stillgelegte Leitung 

   Abgrenzung des Bereiches in dem die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 6 
- Technologiepark - durch die Festsetzungen dieses Bebauungsplans ersetzt werden  

III. Nachrichtliche Übernahmen 

   unterirdische Leitung 

 AP  Aufnahmepunkt Kataster- und Vermessungsamt 

 TP  Lagevermessungspunkt (Trigonometrischer Punkt) 

 NivP  Nivellementpunkt 

IV. Kennzeichnungen 

   
Umgrenzung von Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und 6 BauGB) 

 AF  Altlastenfläche 

 ALVF  Altlastenverdachtsfläche 

 BA  Belastungsareal 

 HW  Haufwerk 

 1-34  Ordnungsnummern für AF, ALVF, BA, HW 

   Umgrenzung von Flächen in denen sich Bodendenkmale befinden (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

V. Hinweise 

   Umgrenzung von Flächen mit Baugrundschwäche (ehemalige Gebäude u. Fundamente) 

   Kampfmittelbelastungsbereich 

   Poller 

   Zufahrt zu GE und GI 
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5.    Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für 
Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 

   Versorgungsflächen 

   Zweckbestimmung bzw. Anlagen und Einrichtungen: 

   Elektrizität 

   Abwasser 

6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 

   öffentliche Grünfläche 

   Zweckbestimmung: 

 V  Verkehrsgrün 

 G  Abstandsgrün / Begleitgrün 

7.    Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 
Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) 

   Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die 
Regelung des Wasserabflusses 

   Zweckbestimmung: 

   Regenrückhaltebecken 

   Graben mit Unterhaltungsstreifen 

8. Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB) 

   Flächen für die Landwirtschaft 

9. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

   
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft 

 
 

 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

 
 

 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

   Erhaltung von Bäumen 

10. Sonstige Planzeichen 

 GFL  Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche zugunsten der Anlieger und der 
Versorgungsträger (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) 

   
Mit Leitungsrecht zu belastende Fläche zugunsten der Versorgungsträger  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) 

   Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

   Abgrenzung unterschiedlicher Baugebiete (§ 1 Abs. 4 BauNVO) 
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§
Planzeichnung (Teil A)

Plangrundlage: Stadtgrundkarte Stand vom 23.06.2014, Höhenbezug HN76

1:1.000Übersichtskarte M 

GEe 1

0,8

a

22,0 m

60/37

GEe 2

0,8

a

22,0 m

62/37

GEe 3

0,8

a

22,0 m

55/36

GEe 5

0,8

a

22,0 m

62/37
GEe 6

0,8

a

22,0 m

55/36

GEe 4

0,8

a

22,0 m

60/37

GEe 8

0,8

a

22,0 m

61/38

GEe 7

0,8

a

22,0 m

55/38

GEe 9

0,8

a

22,0 m

60/36

GEe 10

0,8

a

28,0 m

60/36

GEe 11

0,8

a

24,0 m

59/38

GEe 12

0,8

a

24,0 m

59/37

GEe 13

0,8

a

22,0 m

55/45

GIe 1

0,8

a

28,0 m

63/37

GIe 2

0,8

a

28,0 m

61/38

GIe 3

0,8

a

24,0 m

72/37

GEe 14

0,8

a

24,0 m

55/45

Kfz. - Kraftfahrzeuge, F - Fußweg,  R - Radweg, P - Parken,  Grün - Grünstreifen mit Bäumen

Straßenquerschnitte  M 1 : 100
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1:1.000M

VERFAHRENSVERMERKE 
________________________________________________ 
 
1. Aufstellung aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der 

Bürgerschaft vom 08.06.2009. Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses ist durch 
Abdruck im „Greifswalder Stadtblatt“ am 08.07.2009 
erfolgt. 

 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 
2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige 

Stelle ist gemäß § 17 LPIG M-V beteiligt worden. 
 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
 § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist, nach ortsüblicher 

Bekanntmachung im „Greifswalder Stadtblatt“ am 
27.01.2010, vom 04.02.2010 bis zum 05.03.2010 durch 
öffentlichen Aushang des Vorentwurfs durchgeführt 
worden. 

 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 
4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 
02.02.2010 frühzeitig unterrichtet und zur Äußerung, 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung, aufgefordert 
worden. 

 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 
5. Die Bürgerschaft hat am 28.06.2010 den Entwurf des 

Bebauungsplans mit Begründung einschließlich 
Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung 
bestimmt. 
 

 Die Bürgerschaft hat die fristgemäß abgegebenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 
28.06.2010 geprüft.  

 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 

8. Der Entwurf des Bebauungsplans ist nach der 
öffentlichen Auslegung (Ziffer 6) geändert worden. 

 
 Daher haben der Entwurf des Bebauungsplans, 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), mit Begründung und die wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der 
Zeit vom 27.06.2013 bis zum 31.07.2013 während 
folgender Zeiten gemäß § 4a Absatz. 3 Satz 1 BauGB 
erneut öffentlich ausgelegen: 

  Montag 9.00 – 16.00 Uhr 
  Dienstag 9.00 – 18.00 Uhr 
  Mittwoch 9.00 – 16.00 Uhr 
  Donnerstag 9.00 – 16.00 Uhr 
  Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
 Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 

Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von 
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, am 
19.06.2013 im „Greifswalder Stadtblatt“ ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 

 Weiterhin wurde bekanntgemacht, dass ein Antrag nach 
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, 
wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 
8.a Die Bekanntmachung ist nach der öffentlichen 

Auslegung (Ziffer 8) geändert worden. 
  
 Daher haben der Entwurf des Bebauungsplans, 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), mit Begründung und die wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der 
Zeit vom 20.02.2014 bis zum 24.03.2014 während 
folgender Zeiten gemäß § 4a Absatz. 3 Satz 1 BauGB 
erneut öffentlich ausgelegen: 

  Montag 9.00 – 16.00 Uhr 
  Dienstag 9.00 – 18.00 Uhr 
  Mittwoch 9.00 – 16.00 Uhr 
  Donnerstag 9.00 – 16.00 Uhr 
  Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
 Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 

Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von 
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, am 
12.02.2014 im „Greifswalder Stadtblatt“ ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 

 Weiterhin wurde bekanntgemacht, dass ein Antrag nach 
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, 
wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

 
 Nach der öffentlichen Auslegung wurde das Verfahren 

nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB durchgeführt. 
 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 
9. Die Bürgerschaft hat die fristgemäß abgegebenen 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 
……………….. geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt 
worden. 

 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 
10. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung 

(Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am ………………. 
von der Bürgerschaft als Satzung beschlossen. Die 
Begründung einschließlich Umweltbericht zum 
Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Bürgerschaft 
vom ……………….. gebilligt. 

 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 
11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der 

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird 
hiermit ausgefertigt. 

 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 
12. Der Beschluss über den Bebauungsplan, bestehend aus 

der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie 
die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Absatz 4 BauGB auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann 
und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind 
am……………….. im „Greifswalder Stadtblatt“ ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 

 In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen 
(§ 215 Absatz 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 
BauGB) und auf die Bestimmung des § 5 Absatz 5 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 

 S. 777), hingewiesen worden. 
 
 Die Satzung über den Bebauungsplan ist mit Ablauf des 

……………….. in Kraft getreten. 
 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 
Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I, S. 1548), sowie nach 
§ 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 
(LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M-V  
S. 323), wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft 
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 
…….……….. folgende Satzung über den Bebauungsplan 
Nr. 87 für das Gebiet - Herrenhufen Nord - , bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen: 
 
 
 
 
Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 

7. Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärmschutz)  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

 In den in Grenze und Fläche zeichnerisch festgesetzten Baugebieten sind nur solche Vorhaben (Betriebe 
und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die nachfolgenden Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 
tags (06.00 bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) nicht überschreiten. 

 

Gewerbe- und 
Industriegebiete 
eingeschränkt  

Flächengröße Emissionskontingent 

GEe und GIe  LEK,tags LEK,nachts 

 [m2] [dB] [dB] 

GEe 1 18.659,04 60 37 

GEe 2 10.692,86 62 37 

GEe 3 4.356,93 55 36 

GEe 4 3.137,20 60 37 

GEe 5 7.158,93 62 37 

GEe 6 17.055,45 55 36 

GEe 7 22.819,15 55 38 

GEe 8 39.010,82 61 38 

GEe 9 5.036,28 60 36 

GEe 10 33.058,22 60 36 

GEe 11 9.885,68 59 38 

GEe 12 30.851,19 59 37 

GEe 13 27.782,71 55 45 

GEe 14 7.575,70 55 45 

GIe 1 46.712,88 63 37 

GIe 2 18.776,21 61 38 

GIe 3 5.314,87 72 37 
 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691 Abschnitt 5 
(DIN 45691, Geräuschkontingentierung, Dezember 2006). 

 

8. Anpflanzung und Erhalt von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25, Nr. 20 BauGB) 
 

8.1 Auf mindestens 50 % der nicht überbaubaren Grundstücksflächen der Baugebiete sind Gehölz-, Rasen- 
und/ oder sonstige Pflanzflächen anzulegen. 

8.2 Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind 
vollflächig Baumhecken mit heimischen und/ oder standortgerechten Bäumen, Sträuchern und Heistern 
anzupflanzen. 

8.3 In der Verkehrsfläche der Planstraße A ist eine Laubbaumallee mit 57 Stieleichen (Quercus robur) (H, 18-
20, 3xv, mDB) zu pflanzen.  

8.4 In der Herrenhufenstraße sind unter Beachtung des vorhandenen Leitungsbestandes möglichst als Allee 
Winterlinden (Tilia cordata-Grenspire) im Abstand von ca. 8 m (H, 16-18, 3xv, mDB) zu pflanzen. Nördlich 
der Planstraße B, in der Verkehrsgrünfläche, ist eine Laubbaumreihe mit 23 Schwarzerlen (Alnus 
glutionosa) (H, 16-18, 3xv, mDB) zu pflanzen.  
Nördlich entlang der Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fuß- und Radweg ist in der 
Verkehrsgrünfläche ebenfalls eine Baumreihe mit 36 Schwarzerlen oben beschriebener Qualität zu 
pflanzen.  
Die Baumreihe entlang des Fuß- und Radweges innerhalb der Verkehrsfläche der Gützkower Landstraße 
ist zu vervollständigen. 

8.5 Für Gehölzpflanzungen sollten nur gebietseigene Herkünfte verwendet werden. Das Pflanzgut sollte 
deshalb die regionale Herkunft „Nordostdeutsches Tiefland“ haben.  
Für die festgesetzten Pflanzungen ist der dauerhafte Erhalt zu sichern. Die Gehölze sind bei Abgang 
gleichartig zu ersetzen. 

 

II. Örtliche Bauvorschriften (§ 86 LBauO M-V) 
 

1. Werbeanlagen an den Gebäuden sind nur unterhalb der Traufe zulässig. Blinkende Lichtwerbung ist 
unzulässig. 

 

2. Gebäude ohne bauliche Gliederung der Außenwände sind im Abstand von 10 m vertikal zu gliedern. 
 

3. Ordnungswidrigkeiten für Festsetzungen nach § 86 LBauO M-V  
Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V sowie § 5 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, ohne eine Abweichungsgenehmigung zu besitzen, von den 
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen nach § 86 LBauO M-V zuwiderhandelt. 
Diese Ordnungswidrigkeiten können gem. § 84 Abs. 3 LBauO M-V mit einer Geldbuße geahndet werden. 

 

III. Kennzeic hnungen 
 

1. Die gemäß § 9 Abs. 5 BauGB im Teil A wie folgt gekennzeichneten Flächen sind mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastetet: 

 AF 15 – alte Tankstelle 
Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen der gekennzeichneten AF 15 sind mit Gutachten belegt.  
Die Sanierung ist mit dem Grundeigentümer vertraglich zu vereinbaren. Die Genehmigung der Bebauung 
erfolgt erst nach Abschluss und Bestätigung der Altlastensanierung. 
ALVF 34 – Tankanlage Flakkaserne 
Für die ALVF 34 besteht Untersuchungsbedarf. Eine akute Gefahr geht von der ALVF 34 nicht aus. Die 
Genehmigung der Bebauung erfolgt erst nach Abschluss der Untersuchung und ggf. Sanierung. 
Für alle anderen gekennzeichneten ALVF besteht bei Beibehaltung der gegenwärtigen Nutzung kein 
Handlungsbedarf. 
Weiterer Untersuchungsbedarf zum den Belastungsarealen besteht nicht. 

 

2. Die im Teil A gekennzeichneten Flächen auf denen sich Bodendenkmale befinden sind gemäß DSchG 
M-V zu behandeln. 
Danach sind Bodeneingriffe jeder Art gemäß § 7 DSchG M-V genehmigungspflichtig. Die Veränderung 
oder Beseitigung (Erdeingriff) kann genehmigt werden, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die 
fachgerechte Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale sicher gestellt wird. Alle durch diese 
Maßnahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffs zu tragen (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V; 
GVBl. M-V Nr. 1 vom 14.01.1998, S. 12 ff.). 
Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation der Bodendenkmale ist 
das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V, Fachbereich Archäologie, rechtzeitig vor Beginn der 
Erdarbeiten zu unterrichten. Die zu erteilenden Baugenehmigungen sind an die Einhaltung dieser 
Bedingungen gebunden. 

 

IV. Hinweise 
 

Bodendenkmalpflege 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gem. 
§ 11 DSchG M-V die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die 
Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für 
Bodendenkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, 
der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 

 

Baumschutz 
Für den Schutz sämtlicher Einzelbäume im Plangebiet gelten die Bestimmungen der Baumschutzsatzung 
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und die DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) sowie der § 18 NatSchAG M-V. 

 

Regenentwässerung 
Die Geländeoberfläche an den öffentlichen Verkehrsflächen und den Nachbargrundstücken ist so 
anzugleichen, dass unzumutbare Belästigungen durch Niederschlagswasser nicht entstehen, d.h. das 
Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu sammeln bzw. zu versickern oder über die öffentliche 
Regenwasserkanalisation abzuführen. 

 

Gewässer 
Der Schutzbereich beidseitig der verrohrten Gräben 25 und 25/020 in einer Gesamtbreite von 5 m ist von 
Bebauung frei zu halten. Innerhalb des Schutzbereiches dürfen bauliche Anlagen nicht errichtet sowie 
Bäume, Sträucher und Hecken nur so gepflanzt werden, dass Unterhaltungsarbeiten nicht erschwert 
werden. 

 

Baugrundschwäche 
Die mit Planzeichen dargestellten Baugrundschwächen stellen die Grundfläche ehemaliger Gebäude und 
Fundamente dar. 

 

Stellplätze 
Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb öffentlicher Flächen dienen. 
Die Errichtung und Bepflanzung von Stellpatzflächen auf den Baugebieten ist in der Stellplatzsatzung der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald geregelt. 

 

Geruch und Staub 
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass im Bebauungsplangebiet keine Vorhaben mit 
erheblichen, zusätzlichen Geruchs- und Staubemittenten entstehen. Anderenfalls ist eine 
Emissionsbegrenzung im Baugenehmigungsverfahren auf Grundlage der entsprechenden 
Immissionsrichtlinien vorzunehmen. 

 

Kampfmittel 
Der mit Planzeichen umgrenzte kampfmittelbelastete Bereich befindet sich im Wesentlichen südlich des 
festgesetzten Grabens mit Unterhaltungsstreifen. Das Plangebiet liegt innerhalb der im 
Kampfmittelkataster des Munitionsbergungsdienstes des Landes M-V mit Nr. 555 und der Bezeichnung 
„Greifswald – Flakschule – Herrenhufenstraße“ erfassten Fläche. Luftbildsichtig liegen Hinweise auf 
latente Gefahren durch Kampfmittel vor. Infolge von Bautätigkeit, insbesondere bei Erdeingriffen kann es 
zu Kampfmittelfunden kommen. Aus Sicherheitsgründen wird eine vorsorgliche Sondierung und 
Kampfmittelberäumung empfohlen. 
 

Für diese Satzung ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I. S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.06.2013 (BGBl. I. S. 1548), anzuwenden. 

6. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), mit 
Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit 
vom 22.07.2010 bis zum 24.08.2010 während folgender 
Zeiten gemäß § 3 Absatz 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen: 

  Montag 9.00 – 16.00 Uhr 
  Dienstag 9.00 – 18.00 Uhr 
  Mittwoch 9.00 – 16.00 Uhr 
  Donnerstag 9.00 – 16.00 Uhr 
  Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
 Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 

Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von 
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, am 
14.07.2010 im „Greifswalder Stadtblatt“ ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 

 Weiterhin wurde bekanntgemacht, dass ein Antrag nach 
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, 
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 

 
 
 
 
 Greifswald, den Der Oberbürgermeister 
________________________________________________ 
 
7. Der katastermäßige Bestand am ……………….. wird als 

richtig dargestellt bescheinigt. 
 Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der 

Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur 
grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Flurkarte im 
Maßstab 1 : ........... vorliegt. Regressansprüche können 
nicht abgeleitet werden. 

 
 
 
 
 Anklam, den Kataster- und Vermessungsamt 
  des Landkreises 
  Vorpommern-Greifswald 
________________________________________________ 
 

Text (Teil B) 
 

I. Textliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und BauNVO 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

1.1 Industriegebiete (GI) und Gewerbegebiete (GE) mit Nutzungsbeschränkungen (i.V.m. § 8 und 9 BauNVO) 
1.1.1 Gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sind Gewerbebetriebe aller Art, die allgemein zulässig sind, hinsichtlich 

der Einzelhandelsbetriebe eingeschränkt. Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit maximal 200 m² 
Verkaufsfläche, nur in Verbindung mit produzierendem und verarbeitendem Handwerk oder Gewerbe, 
ausschließlich mit nicht innenstadtrelevanten Sortimenten. 

1.1.2 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind Vergnügungsstätten, die ausnahmsweise zulässig sind, ausgeschlossen.
 

2. Ausnahme zur Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO) 
 

Die festgesetzte Oberkante Gebäudehöhe als Höchstmaß von 22,0 bzw. 28,0 m über HN kann 
ausnahmsweise für Betriebseinrichtungen, die entsprechend den technischen Anforderungen oberhalb 
der Gebäude/Firsthöhe, z.B. Lüftungsanlagen, Schornsteine, sowie für Anlagen und Gebäude, die zur 
Ausübung der gewerblichen Nutzung z.B. Kran, Beleuchtungsanlagen und Silo erforderlich sind, auf einer 
Fläche, die 1 % der überbaubaren Grundstücksfläche bzw. 5% des Gebäudes nicht überschreiten, 
maximal bis zu einer Höhe von 33 m über HN überschritten werden.  

 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

Für die Baugebiete ist eine abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO, in der Form festgesetzt, 
dass auch für Baulängen von mehr als 50,00 m die Grenzabstände der offenen Bauweise gelten.  

 

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)  
 

 Innerhalb der Maßnahmefläche 2 (M 2) ist ein 3,00 m breiter, öffentlicher Fuß- und Radweg von der 
Siemensallee bis zum Geh- und Radweg in Verlängerung der Planstraße B anzulegen. 

 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 20 i.V.m. 
§ 1a BauGB) 

 

5.1 Maßnahmenfläche 1 (M 1) 
Das Gehölzbiotop unterliegt dem gesetzlichen Schutz gem. § 20 NatSchAG M-V. Es ist zu erhalten.  

5.2 Maßnahmenfläche 2 (M 2) 
 Auf den teilrückgebauten Bahnanlagen ist die trockenheitsliebende Rasen- und Ruderalstruktur zu 

erhalten. Die im sonstigen Bereich vorhandenen Siedlungsgehölze und Gebüsche aus heimischen Arten 
sind zu erhalten und zu entwickeln. (Siehe auch Festsetzung Nr. 4) 

5.3 Maßnahmen im Sinne des gesetzlichen Artenschutzes 
5.3.1 Zum Schutz vorkommender Gehölzbrüter sind Rodungen von Bäumen und Sträuchern während der 

Brutzeit vom 1.3. bis 30.9. nicht zulässig.  
Zum Schutz von in Gebäuden brütenden Vogelarten sind Gebäudeabbrüche nur in den Zeiträumen von 
Oktober bis Ende März durchzuführen.  
Ausnahmen von der Bauzeitenregelung sind nur zulässig, wenn durch einen Fachexperten zeitnah 
gegenüber der unteren Naturschutzbehörde (UNB) der Nachweis erbracht wurde, dass sich in den 
Gebäuden und Gehölzen keine Nist- und Brutplätze befinden.  

5.3.2 Vor Abriss von Gebäuden ist eine Erfassung und Bestandaufnahme des Fledermausbestandes und des 
Brutvogelbestandes bei der UNB vorzulegen. Beim Nachweis von Fledermausquartieren und 
Brutvogelvorkommen sind die Arbeiten einzustellen und ist der Kontakt mit der UNB aufzunehmen. Es 
sind ggf. Ersatzmöglichkeiten zu schaffen. 

5.3.3 Bei der Durchführung von Bodenarbeiten zur Vorbereitung der Ansiedlung von Industrie- und 
Gewerbebetrieben von Juli bis Mai des Folgejahres sind vor Beginn der Arbeiten Ende Juli/Anfang August 
betroffene Bestände von Nachtkerzen und Weidenröschen auf Besatz mit Nachtkerzenschwärmerlarven 
zu kontrollieren; diese sind abzusammeln und in angrenzende geeignete Habitate zu verbringen. 

5.3.4 Die Beleuchtung des Plangebiets sowie aller sich künftig ansiedelnder Vorhaben sollte möglichst gering 
gehalten werden. Dabei sind nur Lampen mit geringem UV- und Blaulichtanteil mit einem warmweißen 
Licht mit einer Farbtemperatur kleiner 3.000 Kelvin einzusetzen. Es ist eine indirekte Beleuchtung 
anzustreben. 

 

6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs.1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) 
 

 Die Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses 
sind mit einem Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsunternehmen belastet. 

 

Planzeichenerklärung gem. PlanZV und BauNVO  

I. Bestand 

   vorhandene Gebäude 

   Höhenangabe in Metern über HN 

   Flurstücksnummer 

   Flurstücksgrenze 

   Böschung 

   Baum 

   Zaun 

   Weg / Straße 

   Gleis 

II. Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 8 und 9 BauNVO) 

 GEe  eingeschränkte Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO) 

 GIe  eingeschränkte Industriegebiete (§ 9 BauNVO) 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO) 

 0,8  Grundflächenzahl (GRZ) 

 22,0 m  Höhe baulicher Anlagen in Metern über HN (Höchstmaß) 

 60/36  
Emissionskontingent ( LEK nach DIN 45691) in dB (Tagwert 6.00-22.00 Uhr / Nachtwert 
22.00-6.00 Uhr) je Fläche in m²; Pegel der Schallleistung, die bei gleichmäßiger 
Verteilung auf der Fläche je m² höchstens abgestrahlt werden darf 

3. Bauweise, Baulinie, Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO) 

 a  abweichende Bauweise 

   Baugrenze 

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

   Straßenverkehrsflächen 

   Straßenbegrenzungslinie 

   Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

   Zweckbestimmung: 

 F+R  Fuß- und Radweg 

 ö  öffentlich 

   Einfahrt und Ausfahrt 

   Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 
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